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Vorgehensweise

» Input(s)

» Sachfragen

» Diskussion

» Conclusio



Zum Einstieg: ein paar Eckpunkte

» seit 01.07.2017 gilt neue Vereinbarung (nach § 9 Abs. 1 Nr. 8 BPflV zur Ausgestaltung des 
Nachweises nach § 18 Abs. 2, S. 2 und 3 (Psych-Personalnachweis-Vereinbarung) vom 27.06.2017)

» Nachmeldefrist jeweils bis 31.05. (für 2016 bis 01.11.2017)

» 2016 bis 2019: Nachweis über die jahresdurchschnittliche PsychPV-
Besetzung

» Nachweis der Mittelverwendung und Vereinbarung auf Ortsebene, wenn 
Unterschreitung

» Anlage 1 (vereinbarte Besetzung) trifft auf Anlage 2 (tatsächliche Besetzung)

» historische Budgetentwicklung trifft auf Kontrolle (Nachweis)
» … und alles im Vorfeld des neuen Personalbemessungssystems: Paradies 

oder Vorhölle?!



… und dann gibt es noch den Änderungsantrag der 
Regierungsfraktionen !

… das soll heißen:



Zum Einstieg: Die Managementperspektive!

» Früher: Personalbewirtschaftung war nur mittelbar 
verbunden mit den Forderungen in den Budgetver-
handlungen

» Heute: Ständiger Abgleich zwischen Forderungen und 
Ist. Interne Transparenz führt zu neuem 
Managementmodell zur Personalsteuerung



… mein Fazit: vom „Number-Cruncher“  zum Prozess-
Manager

Nachweis nach PsychVVG verlangt: 
- Arbeitsprozesse zu kennen
- Berufsbilder zu verstehen
- Entwicklungen vorhersehen

... und dann ist da noch der Fachkräftemangel
- neue Berufsbilder entstehen
- Delegation- & Substitutionsdebatte wirkt
- und alles soll in alte Schubladen passen


